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10. Jahrgang. Nr. 9. 28. Februar 1924.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz

Der „Pädagogischen Blätter" 31. Jahrgang

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Billenstr.14, Telephon 21.6K

Jnseraten-Annahme, Druck und Versand durch die

Akt.-Ges. Graphische Anstalt Otto Walter - Ölten

BeilagenzurSchweizer-Schule:
„Volksschule" - „Mittelschule" - „Die Lehrerin"

Abonnements-JahreSpretS Fr. 10.—, bet der Post bestellt Fr. WLll
<Lheck Vb 921 Ausland PortozufchlayI n s e r t i o n S p r e i S : Nach Spezraltarif

Inhalt: Von zwei Tatsachen und zwei Folgerungen. — Eib acht! — Rein gehalten dein Gewand, rein ge-
halren Mund und Hand! — Schulnachrichten. — Exkursion nach Süditalien und Sizilien. — Hilfskasse.
Lehrerzimmer. — Beilage: Mittelschule Nr. 2 (mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Von zwei Tatsachen und zwei Folgerungen
Ein Beitrag zur Methodik des Religionsunterrichtes

I.

Die erste Tatsache! Ein E. v. D. erzählt sie

im letzten Hefte des letzten Jahrganges der „Schwei-
zerischen Pädagogischen Zeitschrift" unter dem Ti-
tel: „Zur Frage des Religionsunterrichtes bei Kin-
dern".

„Bei der Untersuchung von mehr als sechs-

hundert schulentlassenen Jugendlichen habe ich ganz
gelegentlich die einfache Frage gestellt: Warum soll
man nicht stehlen? Nach Herkunft, Begabung, Be-
lastung, Bildung, intellektueller und sittlicher Wer-
tigkeit und Minderwertigkeit sind in dieser Gruppe
alle Möglichkeiten vertreten.

So gut wie nie habe ich die Antwort bekom-

men: Weil es Sünde i st! Wurde mir —- in
ganz seltenen Ausnahmen — in diesem Sinne ge-
antwortet (z. B. es ist Sünde — im siebenten Ge-
bote ist es untersagt — der liebe Gott hat es ver^
boten), so handelte es sich fast ausnahmslos um
fühlbare .Unwahrheit'; die Kinder glaubten da-
durch, sich in gutes Licht zu setzen. Meistens
gelangte man zu dem Ergebnis: Stehlen ist ver-
boten, weil es mit Gefängnis bestraft wird.
Diese Kinder hatten alle 12—1666 Religionsstun-
den gehabt. Von religiösem Verständnis, von
Ethik ist in diesem Ergebnis doch sicher keine

Spur. Es sind leider bei dem Großteil der
Menschen aller Schichten soziale Gründe, die
ihre Ehrbarkeit bedingen, nicht ethische.

Und nun die Schlußfolgerung aus die-
ser Tatsache! Der Verfasser lehrt: „Kinder ha-
ben überhaupt nicht die Möglichkeit der Auffas-

sung des Sündenbegriffes, wie er kirchlich gelehrt
wird. Bei Erwachsenen besteht oft nicht, bei

gesunde nKindern so gutwie niemals
die Auffassung: Du Host gegen Gott gesündigt; deine
Sünde fordert eine Sühne, eine Wiedergutma-
chung; Du mußt Reue empfinden; Du mußt den

Wunsch haben, daß deine Sünde dir vergeben
wird. Bei Kindern diese Sündenerkenntnis und
damit das Sündenbekenntnis voraussetzen, ist ein
Irrtum. Wer sie bei Kindern sucht oder sie Kin-
dern beibringen will, der kennt einfach die kind-
liche Psyche nicht. Wo etwas Derartiges zu Tage
tritt, handelt es sich fast stets um krankhafte Er-
scheinungen, die in das Gebiet der Hysterie, der
Epilepsie oder ausgesprochener Geistesstörungen
mit Versündigungswahn fallen."

So die erste Tatsache aus der „Sch. P. Z."
Die zweite Tatsache — aus einem k atho -

Ii schen Religionsexamen.
In einer untern Klasse einer katholischen Mit-

telschule überraschte kürzlich ein — weltlicher —
katholischer Mittelschullehrer seine ungefähr 16-
bis 17-jährigen Schüler mit der Frage: Seid ihr
eigentlich brav und edel? Und warum möchtet ihr
brav und edel sein? (Der Lehrer stellte diese und die

folgenden Fragen, um mit den Schülern — im
Sinne des Arbeitsprinzipes — die Begriffe H u -

manität und Humanismus zu entwickeln).
„Du A., warum möchtest du brav sein?" —
Antwort A. nach einem kurzen, schlauen Besinnen:
„Weil es sich ziemt, daß ein Mensch brav und edel

ist. Der Mensch ist doch das vollkommenste aller
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